
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/12/15 Ro 2019/13/0008
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.2021

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KStG 1988 §8 Abs4 Z2

Rechtssatz

Nicht alle Merkmale der Strukturänderungen müssen gleich stark ausgeprägt sein, um eine Änderung in der

wirtschaftlichen Identität des Steuerp9ichtigen herbeizuführen. Liegt eine schwächer ausgeprägte Änderung der

organisatorischen Struktur vor, kann auch eine starke Ausprägung der anderen Merkmale zur Anwendung der

Mantelkaufbestimmung führen. Das vollkommene Fehlen eines der Tatbestandsmerkmale kann allerdings nicht durch

eine starke Ausprägung der anderen Merkmale kompensiert werden.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2021:RO2019130008.J11

Im RIS seit

24.02.2022

Zuletzt aktualisiert am

24.02.2022

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2021/12/15 Ro 2019/13/0008
	JUSLINE Entscheidung


